
14 u 8  c l e r  Praxis  — für  die  Praxis

Die Strafvollstreckung ist Sache der VSV 
beim Ministerium des Innern:

Den Ausführungen von R e i b e t a n z ,  R i c h t e r  
u n d  F l e m m i n g  über die Rückführung der Straf
vollstreckung in die Hände des Staatsanwalts1) kann — 
bis auf einige Hinweise zur Verbesserung der Arbeit 
und Aufsicht in der Strafvollstreckung — nicht zu
gestimmt werden.

Die Verfasser gehen davon aus, daß der jetzige 
Zustand in der Strafvollstreckung
1. nicht bevölkerungsnah ist und damit der weiteren 
Entfaltung der Demokratie entgegensteht,
2. bürokratische Auswüchse zeitigt und unnötig hohe 
Kosten verursacht,
3. übermäßig zentralisiert ist;
dieser Zustand könne nur überwunden werden, wenn 
die Organe der Staatsanwaltschaft die Strafvoll
streckung wieder übernehmen. Zur Begründung dieser 
Ansicht wird u. a. die Entwicklung der Strafvoll
streckung seit 1945 richtig geschildert. Jedoch ist dabei 
zu ergänzen, daß die HVDVP (Abt. SV) bzw. das 
Ministerium des Innern (Verwaltung SV) nach 
der Übernahme der Strafvollstreckung eine große 
Arbeit leisten mußten, um die nicht wenigen unbear
beiteten Vorgänge aus der Vergangenheit zu erledigen, 
zu bereinigen und abzuschließen, die infolge der 
Reorganisation der Verwaltung im August 1952 und 
durch die Übertragung von größeren Aufgaben auf die 
Staatsanwaltschaft nicht mehr ordnungsgemäß be
arbeitet worden waren. Beispiele hierfür sind in jedem 
Bezirk bekannt. Seitdem hat sich die Arbeit infolge 
des Rückgangs der Strafverfahren und des Wegfalls 
der Gerichts- und Haftkosten nach der VO vom
15. März 1956 (GBl. I S. 273) wesentlich verringert. 
Damit ist natürlich auch der Personenkreis kleiner 
geworden, der das Bedürfnis hat, mit Angestellten der 
Strafvollstreckungsorgane in persönlicher Rücksprache 
Fragen zu klären. Die Praxis hat gezeigt, daß die 
wenigen, meist Strafaufschub oder Ratenzahlung bei 
Geldstrafen betreffenden Fragen schriftlich gestellt 
und beantwortet werden, selbst wenn die Antragsteller 
in allernächster Nähe der Strafvollstreckungsbehörde 
wohnen. Im Durchschnitt kam in Strafvollstreckungs
sachen auf jeden Kreis monatlich ein Besucher. Noch 
zu beachten ist dabei, daß von der Bezirksverwaltung 
Strafvollzug (BVSV) auch die polizeilichen Strafverfü
gungen vollstreckt werden und der größte Teil der 
Besucher wegen solcher Vorgänge Rückfragen hat.

Die geringe Zahl der Antragsteller und die Bevor
zugung des schriftlichen Weges widerlegen den Stand
punkt von Reibetanz, Richter und Flemming, daß durch 
die Zusammenfassung der Kreisvollstreckungsstelien 
zu einer Vollstreckungsstelle im Bezirk der weiteren 
Demokratisierung der Verwaltung entgegengewirkt 
wurde. So richtig es ist, daß die Behörden eng mit der 
Bevölkerung verbunden sein müssen, so muß aber 
auch stets geprüft werden, ob es zweckmäßig ist, diese 
oder jene Dienststelle aufrechtzuerhalten. Bei der 
jetzigen Regelung kann auch nicht von einer Ent
fremdung zwischen Behörde und Bürger gesprochen 
werden. Hat ein Bürger den Wunsch nach persönlicher 
Rücksprache, so findet er in der BVSV stets eine offene 
Tür, und wenn ihm der Weg in die Bezirksstadt zu 
weit oder zu umständlich ist, dann steht ihm der 
Kreisstaatsanwalt helfend zur Seite.

Nicht von der Hand zu weisen sind jedoch die Argu
mente von Reibetanz, Richter und Flemming, die auf 
einen gewissen Bürokratismus in der Kontrolle über 
die Strafvollstreckung aufmerksam machen. Diese 
bürokratischen Erscheinungen müssen durch eine der 
veränderten Struktur entsprechende Durchführung der 

* staatsanwaltschaftlichen Aufsicht über die Strafvoll
streckung beseitigt werden. Einer Übertragung der 
Strafvollstreckung auf die Organe der Staatsanwalt
schaft bedarf es dazu nicht. Nachdem die Strafvoll-

l) NJ 1956 S. 788 (Sonderheft zu Fragen des Strafverfahrens).

streckungsstellen den Erfordernissen der Praxis ent
sprechend in den Bezirksstädten zusammengefaßt sind, 
ist es nicht mehr notwendig, daß der Kreisstaatsanwalt 
eine umfassende Aufsichts- und Kontrolltätigkeit aus
übt. Seine Aufgabe ist es, die Aufsicht über die ord
nungsgemäße Strafvollstreckung darauf zu beschrän
ken, daß die von ihm an die BVSV übersandten Akten 
fristgemäß und ordentlich bearbeitet zurückkommen; 
die Kontrolle ist anhand der den Akten beigefügten 
Unterlagen der Strafvollstreckung möglich. Da die 
Mitarbeiter der BVSV — Referat Strafvollstreckung — 
allein für diese Tätigkeit eingesetzt und besonders 
geschult sind, ist eine gute Arbeit gewährleistet. In der 
letzten Zeit gab es deshalb auch kaum Anlaß zu 
Beanstandungen. Auf eine weitergehende Aufsicht 
durch den Kreisstaatsanwalt kann daher verzichtet 
werden. Die eigentliche Anleitung und Kontrolle erhält 
die BVSV von ihrer Vorgesetzten Dienststelle in Berlin. 
Im Bezirk kann sich die Aufsichtstätigkeit des Staats
anwalts, die möglichst dem Haftstätten-Staatsanwalt 
übertragen werden sollte, darauf beschränken, gemein
sam mit den Mitarbeitern des Referats Strafvoll
streckung solche Fragen zu klären, die beide Organe 
angehen,‘in größeren zeitlichen Abständen die Einhal
tung der Gesetzlichkeit bei der Strafvollstreckung zu 
kontrollieren.

Wenn die Verfasser meinen, durch die Zentralisation 
der Vollstreckungsstellen in den Bezirken sei der 
Verkehr vom Kreisstaatsanwalt zur BVSV erschwert 
und verteuert worden, so entspricht das nicht den Tat
sachen. Die Dokumenten- und Aktenübersendung, auf 
die auch seinerzeit bei den Kreisvollstreckungsstellen 
nicht verzichtet wurde, ist durch einen regelmäßigen, 
reibungslos funktionierenden Kurierpostverkehr vom 
Kreis zum Bezirk sichergestellt. Etwaige Unstimmig
keiten in der Behandlung der Strafvollstreckungs
sachen können grundsätzlich geklärt werden und be
dürfen keiner ständigen persönlichen Rücksprache 
zwischen Kreisstaatsanwalt und den Mitarbeitern des 
Referats Strafvollstreckung; in der Vergangenheit 
fanden solche Besprechungen ohnehin höchst selten 
statt. Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, 
daß der größte Teil des von den Verfassern gerügten 
„übermäßigen“ Schriftverkehrs darauf beruht, daß 
einige Kreis- und Bezirksstaatsanwälte sowie die zu
ständigen Gerichte häufig mit den gern. § 347 Abs. 2 
StPO erforderlichen Beschlüssen auf Erlaß der Strafe 
in Verzug geraten.

Auf das Rechenexempel der Verfasser braucht nicht 
eingegangen zu werden, weil sie nicht alle Umstände 
der jetzigen Besetzung und Besoldung des Referats 
Strafvollstreckung berücksichtigt und richtig wieder
gegeben haben und weil ihre Kostenrechnung für den 
Fall, daß die Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft 
übertragen wird, mit der Wirklichkeit nicht überein
stimmt. Die Tätigkeit in der Strafvollstreckung kann 
unmöglich auch noch von den mit vielen anderen 
Arbeiten belasteten Sachbearbeitern der Geschäfts
stellen erledigt werden; selbst dann nicht, wenn die 
Gehälter um eine Vergütungsgruppe erhöht und einige 
Stenotypistinnen eingestellt werden. Die Strafvoll
streckung ist eine sehr verantwortungsvolle Arbeit 
innerhalb des technischen Ablaufs eines Strafverfah
rens, bei der arbeits- wie vergütungsmäßig ein beson
derer Maßstab angelegt werden muß und die früher 
auch nur von besonders geschulten Rechtspflegern 
durchgeführt wurde. Des weiteren hat die Strafvoll
streckungsbehörde bei der Zusammenfassung ihrer 
Dienststellen im Bezirk ihren Apparat um fast die 
Hälfte verringert und ist bestrebt, ihn bei weiterer 
Verringerung und Vereinfachung der Arbeit danach 
anzupassen.

Der Auffassung von Reibetanz, Richter und Flem
ming steht jedoch auch prinzipiell entgegen, daß die 
Begründung für den Übergang der Strafvollstreckung 
in die Hände der HVDVP bzw. des Ministeriums des 
Innern (VSV) heute genauso wie damals Geltung 
hat, nämlich das Freiwerden des Staatsanwalts von 
allen nebensächlichen staatsanwaltschaftlichen Ver
waltungsarbeiten zugunsten seiner wichtigen opera-
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